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V18 
Vereinigung der Sachverständigen  
und Untersuchungsstellen nach  
§18 BodSchG e.V. 

 

Stellungnahme des V18 zum Entwurf einer Verordnung zur 
Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung 
der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur 
Änderung der Deponieverordnung und der Gewerbeabfall-
verordnung (sog. Mantelverordnung) 
 
 

Der Verein „V18 –  Vereinigung der Sachv erständigen und Untersuchungsstel len nach 
§18 BBodSchG e.V.“ häl t  es für ein grav ierendes Def izit  des Referentenentwurfes,  
dass für die Probenahme kein Kompetenznachweis (Akkredi t ierung oder Not i f iz ierung) 
verlangt wi rd.   

Während für die Analyt ik richt igerweise eine Akkredi t ierung nach der DIN EN ISO/IEC 
17025 „Al lgemeine Anforderungen an die Kompetenz v on Prüf -  und Kal ibr ierlaborato-
r ien“ v er langt wi rd,  wi rd für die Probenahme keinerlei  Qualif ikation v erlangt.  Dabei  ist  
bekannt,  dass Fehler bei  der Probenahme durch die Analyt ik nicht wettgemacht wer-
den können. Aus diesem Grund ist  für die Probenahme eine Kompetenzbestät igung 
bzw. ein Qual if ikat ionsnachweis in anderen Verordnungen wie der Tr inkwasserv erord-
nung (TrinkwV § 15 (4)) oder der DepV (Anhang 4,  1.)  v erankert .  Auch die techni -
schen Regeln der LAGA PN 98 fordern ausdrückl ich,  dass die Probenahme v on ge-
schul tem, zuverlässigem Fachpersonal  v orgenommen werden muss.  

Berei ts v or 20 Jahren hat  der Bund den Kompetenznachweis für Probenahme bei  Er-
kundungen auf  Bundesl iegenschaf ten v erpf l ichtend gefordert  (OFD -BAM-
Vereinbarung);  dem gegenüber fäl l t  die Verordnung hier um Jahrzehnte zurück.   

Das of t  genannte Argument,  die mi t  dem Kompetenznachweis für die Probenahme v er-
bundenen Kosten seien zu hoch und würden die k leineren Büros benachtei l igen,  t r i f f t  
nicht  zu.  Das Gegentei l  ist  der Fall :  wi r  sehen in der jetzt  vorgesehenen Nicht -
Regelung eine Benachtei l igung derjenigen Unternehmen, die in Qual i tätssicherung 
und Akkredi t ierung inv est ieren.  

Es ist  nicht  zu bestrei ten ,  dass die Implement ierung und Pf lege eines Qual i tätsmana-
gementsystems für die Probenahme Kosten verursachen. Ein QM-System ist  jedoch 
notwendige Voraussetzung für eine qual i tativ hochwert ige und der Tragwei te der Er-
gebni sse angemessene Probenahme. Die Bestät igung der Kompetenz bedeutet ,  dass 
eine neutrale Stel le prüf t  und feststel l t ,  dass dieses QM -System besteht  und funkt io-
niert .  Die Kosten für eine Kompetenzbestät igung und Not i f iz ierung sind gering gegen-
über den Aufwendungen für das QM-System und gemessen an den Schäden, die aus 
unqual if izierter Probenahme entstehen können.  

Konkret  sol l  die Kompetenzbestät igung für die Probenahme wie folgt  in der MantelV 
verankert  werden: 

 
Artikel  1,  § 7 Abs. 1 Satz 1  wird wie folgt ergänzt:  

 
Der Betreiber der Aufberei tungsanlage hat  die für die jewei l ig en mineral ischen 
Ersatzbaustof fe gel tenden Materialwerte der Anlage 1 durch die Fremdüberwa-
chung nach §4 Abs.  1 Satz 2 Nummer 3 v on einer anerkannten Prüfstel le nach 
dem in der Anlage 4 Tabel le 1 angegebenen Überwachungsmodus überwachen 
zu lassen. Die Probenahme und Überwachung kann auch durch eine i .S.  des § 
18 BBodSchG not i f izierte Untersuchungsstel le,  durch einen i .S.  des § 18 
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BBodSchG not i f iz ierten Sachv erständigen oder durch eine Person mi t  ver-
gleichbarer Fachkunde erfolgen. Sachv erständige i .S.  des § 18 BBodSchG oder 
Personen mit  v ergleichbarer Sachkunde müssen über die zur Probenahme er-
forderl iche gerätetechnische Ausstat tung v erfügen und darüber hinaus die zur 
Probenahme erforderl iche Sachkunde und Zuverlässigkei t  sowie die ex terne 
Zert i f iz ierung eines Qual i tätsmanagementsystems zur Probenahme nachweisen.  
 
In Artikel  1,  § 8 Abs. 1 Satz 1 wird ein analoger Satz eingefügt.  
 
 
In § 19 der BBodSchV wird nach Abs. 1 folgende Ergänzung als eigener 
Absatz eingefügt:  
 
Die Probenahme ist  v on einer Untersuchungsstel le mi t  Kompetenzbestät igung 
für die Probenahme (Akkredi t ierung oder Not i f iz ierung) durchzuführen.  

 

Regensburg,  den 17.02.2017 
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Ver einigung der  Sachverständigen und Untersuchugnsstel len nach §18 BBodSchG  

 
K.  Bücherl    
Vorsi tzender    

 


